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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und usteri
Mitgliedern der gesezgebenden Rathe der helvetischen Republik.

Band III. Supplement II. Bern, den 12. Aug. 179?. (2Z. Thermidor VII.)

Gesezgebung.
Senat, 28. Juni.

(Fortsetzung.)
Barras will in Kraft des aLä. Art. des Reg-

lcments die Dringlichkeit verwerfen, und das immer
thun, wann der grosse Räch keine Ursachen der Dring-
llchkcit angicbt.

Die Dringlichkeit wird verworfen.
Eine Zuschrift von Joseph Ernst von Bern an

welches wegen der Dringlichkeit ohne viele Untersuchung
getragen worden ist, in Vollziehung gebracht werden
sollte, wird man bemerkt haben itcns, was für ringe-
heure Kösten der eilfertige Einkauf der so» tüchtigen
Pferde, und deren Equipicrung augenbliklich in einer
Zeit erheischen würde, in welcher das Vaterland sonst
so viele Ausgaben zu bestreuen hat, die Einnahmen
aber, durch die bekannte» Umstände so sehr gehemmt
sind; 2 cens, wird man vorgesehen haben, daß in die-
fein Feldzuge die soo Reuter keine Dienste leisten war-
den, weil es eine geraunre Zeit braucht, 600 Pferdle

dann zu equipicren, und zu exercierendie gesezgebenden Räthe wird verlesen. (Man klatscht.)'einzukaufen, vuu» j» ^,»vnacn, ane- zu exercieren,
Lüchi v. Sol. verlangt Ehrenmcldung; und da!und endlich einen tauglichen Reuter zu bilden; Mens,

,'ir über das Auflagensystem keine Initiative haben, wird man wahrgenommen haben, daß man für dieseswir
Verweisung ans Direktorium.

Dieser Antrag wird angenommen
Das Vollzichungsdircktorium übersendet einen Brief

des V. Savari, durch den er die Annahme seiner
Stelle im Vollziehungödirektorium anzeigt. (Man
klatscht.

A u gnst ini, im Namen einer Commission, legt
über den Beschluß, der die Errichtung eines Corps
«on Z000 Mann und seine Organisation enthält, fol-
genden Bericht ab:

Encre Commission, welcher Ihr die Untersnchnng
der eben abgelesenen Resolution anvertraut habt, nahm
vor allen« wahr, daß so wohl in Folge des Gesetzes
vom 7ten Man, als auch dieses vorgelegten Beschluss
scs, die WülenSmeynnng der gesezgebenden Räthe, die
stehenden Truppen in Helvetic» ans 3voo Mann zu
vermehren deutlich ausgedrnkt, und festgesezt worden
sen ; denn noch hielt sich Encre Commission über diese

Zahl nicht auf; sie diwehsuchte aber die Ursachen genau,
welche den g-osscn Rath möchten bewogen haben, das
Gcsez vom 7ten Ma» zurük zu nehmen und fände, daß

Das G ess; vom 7ten May bestimmte 2000 Mann
Fußvolk, sau Mann Remer oder Husaren, und 300
Mann Artilleristen. Zweifelsohne, als dieses Gesez,

Jahr auch von den s 00 Artilleristen keine Dienste zu
erwarten hatte, weil gewiß der ganze Sommer, und
Herbst würden verflossen seyn, bevor solche in den er-
forderlichen Kenntnissen und langsamen Uebungen hin-
länglich würden unterrichtet seyn. Encre Commission
hätte geglaubt, daß man an eine Errichtung einer Ar-,
tillcricschnle hätte denke» sollen; fltcns, wird man
eingesehen haben, daß in dem Gesetze des 7tcn May
das militärische Verhältniß verfehlt wsrden sey, als es
für 200« Mann Fußvolk, so» Mann Reuter, und so-

gar soo Mann Artilleristen ausrichten wollte; stcns
endlich und hauptsächlich brachte folgende Betrachtung
den grossen Rath auf den Gedanken, das Gesez vom
7tcn May abzuändern, nämlich: daß es in diesen Um-
ständen dringend sey, solche Gattungen helvetischer Tcup-
pen aufzurichten, die am schleunigsten organisiert wer-
den, und dem Vattrlande baldest gute Dienste leisten
können.

Diese Erwegungen haben die vorgelegte Revolution
veranlasset, vcrmög welcher, statt der zu 2000 Mann
Infanterie, zu soo Mann Reuter, und zu so» Man»

7teu May bestimm«
3000 Mann vorge-

Bataillon von aooo Man!»
Infanterie, in einem Bataillon von soo Mann Jäger,,
mit Stutzern bcwafnc., und von Mo Manu leichter
Infanterie, und in cmcin Bataillon als Depot von



Mann Fußvolk, 200 Mann Artillerie, und Zoo
Mann Husaren bestehen sollen.

Diese Euvcgungen haben auch Euere Commission
bewogen, Euch die Annahme dieser Resolution cinmü,
thiz annna'hen. Ja! Eucrc Commission hätte gemeint,
daß das Direktorium von sechsten hatte diese, nur die

Gattung der Truppen betreffende Abänderung vorneh-
men können, weil Ihnen d Weise dieser Ausrichtung
überlassen worden ist.

Bey dieser Gelegenheit kann Eue." Commission
Ihren Wunsch nicht unterdrücken, der dahin zielet,
daß bey der Eruamsun> der Offiziere, und Unteroffi-
ziere der neu zu errichtenden Compagnien, auf die wohl-
verdienten Unteroffiziers, und Soldaten der helvetischen
Legion Rükstcht genommen werden möchte. Sie glau-
den auch, es würde sowohl für den Dienst Vortheil-
hast, als den Grundsätzen der Freyheit, und Gleich-
heit angemessen seyn, wenn im Avancierungssatte (so
viel möglich) das Dicnstalrer betrachtet, und dein gc-
meinen Soldaten auch gestattet würde, eine Gattung
einer Stimme zu tragen, n aim seine Unterofficier ge-
wählt werden.

Allein! da in dieser Resolution davon keine Rede
ist, so schränkt sich Enerc Commission dahinein, Euch
nochmahlen die «nverweille Annahme dieser Resolution
anzurathen, weil das Werk, das Gcscz vom NcnMav
über diesen dringenden Gegenstand znrükzunehmen, erst

im Ende Juny in Vorschein kömmt, welches eine
Probe ist, daß es besser sey, in so wichtigen Geschäft
ten mir einmal, aber laugsam mit reifer (Überlegung
zn Werke zu gehn.

L« siechere erklärt, daß längst die gegenwärtige
Organisation der Legion hätte angenommen werden
sollen, und stimmt zur ungesäumten Annahme.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt einen

Beschluß an, der über eine Emfrage des Kantonsgc-
richts von Bern zur Tagesordnung geht, dahin dc-

gründet, daß die richterliche Gewalt, Kr ist ihres Am-
les, nicht gehalten sey, die Schlüsse des öffentlichen
Anklägers zn befolgen.

Nach, Wiedereröffnung der Sitzung verlangt und
erhält Falk einen Urlaub von Z Wochen.

Grosser Rath, 29. Juni.
Präsident: Escher.

Oesch erhält für s Tag Urlaub.
Rcllstab macht folgenden Antrag:
Aufgcwekt durch die manigfsltigen Klagen des Volks

über den Mangel der Bezahlung unserer Truppen, fan-
bet ihr es einmal nöthig selbst hinter den Vor-
hang dieser Mängel zu sehen: Ihr fandet es daher nö-
wig, das Direktorium aufzufordern, Euch, und damit

der ganzen Nation, eine Rechnung der erhobenen und
consumicrten Gelder zu übergeben.

Weislich hat unsere Constitution in diesem so wich-
tigcn Theil der Staatsverwaltung gesorgt, daß keine
Willkührlichkeit, die Stelle der Verantwortlichkeit ir-
gcnd eines Beamten vertreten könne.

Der Bürger ist m demjenigen Staat ein Sklav,
wo jene Willkührlichkeit Statt hat.

Die mncn Grundsätze des Rechts eines gcsellschast-
lichen Vertrags erchdecn es: daß die znsamincngcschos-
senen Gelter unter Verantwortlichkeit cin;-g zur Erhal-
mug des Staats, und öffentliche Rechnung darüber
getragen werde.

Wacht also B. N. über nichts mehr, als über
die Bcybehaitung dieses heiligen Grundsatzes der Vcr-
antworiliehkeit jeder Staatsverwaltung ; gebt es nicht zn,
daß hierin die geringste Willkührlichkeit sich einschlci»
chen könne, wenn Euch das Wohl der Nation am Her-
zen liegt. Haltet strenge über dieser Verantwortlichkeit
zedes Beamten; fondcrhcitlich in den Stürmen einer
noch nicht vollendeten Revolution, wo das Mißtrauen
des Volks, in diesem Gegenstand am meisten auf das
höchste zu steigen pflegt; wo unser Direktorium (man
muß es sich gestehen schwach genug war, Stellen von
grosser Wichtigkeit, Männern anzuvertrauen, denen es

an hinlänglicher Kenntniß, oder an Rechtschaffmhcit
fehlte, solche würdig zu bekleiden, und die einen schwarzen
Schatten über ihre Handlungen verbreiteren.

Ihr seyd Stellvertreter eines Volks, dessen Haupt-
karakter rechtlich ist, und das zufolg desselben Grad-
heit von jedem Beamten in allen Handlungen fvdcrn,
und selbst sehen will; nichts beunruhiget, empörtes
mehr, als ein durchschimmernder Schein von Unred-
lichtest und Täuschung.

Alle Lasten des Staats wird es geduldig tragen,
wenn es sieht, daß seine Aufopferungen zum Heil und
Rettung des Vaterlands angewandt werden.

Daher B. V. tragt Rechnung der Tugendcn^die-
scs Volks, und zögert nicht länger, alle möglichen Thei-
le der Staatsverwaltung, in Rüksicht des Natwnalci-
genchums zu durchsehen, um Euch in den Stand zu

setzen, dem Volk über das Dunkel, das noch über

diesen Gegenstand schwebt, durch Thatsachen, das ge-

hörige Licht verbreiten zu können. Zeigt, daß Ihr je-
den rechtlichen Mann, und rechtschaffene Handlungen
ehrt, und den Niederträchtigen, den Schurken nicht

nur verachtet, sondern ihn die Strenge der Gesetze fuh-
!en machen wollt Dies will das Volk! dies will die

Gerechtigkeit! Und dies allein wird es über jeden mm-
der und mehr falschgelcitcten Verdacht über Untreu, oder

Nachlässigkeit in der Verwaltung des Nattonalcigcn-
thums am sichersten aufklären Dies wird die keße von
allen Proklamationen seyn, die das Volk beruhigen,



md ihm endlich alles Mi trauen, und alle Zweifel in
dieser Ruksicht zu heben im Stande seyn wird.

Schon habt ihr B. N. über einen Theil dieses

Gegenstands (wie gleich Anfangs gesagt) eine Maaß-
regel getroffen, aber diese umfaßt lange nicht alle die
Gegenstände, die wir wissen sollen, die die Klagen und
das Mißtrauen des Volks zu heben vermöchten. — Nur
eine allgemeine Uebersicht der Einnahmen und Ausga-
ben ist nicht hinreichend das Volk zu beruhigen; die

Vcrwaltungsart des Nationaleigcnthums soll mit in An-
schlag kommen, und über alle anscheinende Vernachläs-
sigung desselben Rechenschaft gegeben werden. Es ist
nicht genug daß man weiß,? der Staat hat so und so

viel eingenommen, und so und so viel ausgegeben; es
ist nicht genug, b!oß angezeigt zu wissen, daß da und
dort ein 'Schürt, ein Nalional-Dieb mit einer ihm
anvertrauten Summe Geldes entwischt, und solche
schlechterdings nun auf der Liste der Ausgaben zu lesen ;
es ist nicht genug, nur oberfiächig zu wissen, daß bey
Winterthur, St. Gallen, Töß, und nur bey Zürich
allein etwa 150z» Mütt Früchte, und bey tausend Ei-
inern Wein nebst 'Munition, in die Hände der Kaiser-
lichen fielen, während unsere bereitwilligen Vertheilst-
gcr des Vaterlands in Pulverrauch gehüllt unter dem
Kugelregen eines wüthenden Feinds, beynahe vcrhun-
gerten; während dem bald keine Geistlichen bezahlt
wurden; nein! das Volk will Rechenschaft über die
Verwaltung dieser Gegenstände! es will Verantwort-
lichkcit, und Ersaz für allcnfällige offenbare Vernach-
läss'gung.

Dies B. R. sind wir dem Volk, als seine Stell-
Vertreter, zu verschaffen schuldig! Es ist einmal Zeit,
den Sch-cier über solche Gegenstände zu heben, und
der Welt zu zeigen, daß wir „das Heil des Volks, die
Republik, und die Gerechtigkeit wollen " Die Stun-
de hat geschlagen, wo wir im Namen nnscrer Nation
mit beyden Augen sehen, wo wir uns nicht am
Gängelband eines blmdcn Zutrauens über unftre Pflich-
ten selbst setzen und hinwcgfuhrcn lassen sollen! Daher
trage ich daraus an: „das Direktorium auszufodcrn,
„uns anzuzeigen, was für Maaßregeln es zur Rettung
„und epicherhcit, der den Kaiserlichen in die Hände
„gefallenen Frucht, Wein, Munition, w. getroffen
„habe und ob Nachlässigkeit oder Unmöglichkeit der
„Rettung, die Ursach des Verlursts war? Im ersten

„Fall verenge ich, im Namcn der Nation Ersaz, und
„im andern überzeugende unzweifelhafte Beweise."

B. N. Ich hoffe, Sie werden diesen meinen An-
trag nicht mißbilligen, er ist, nach meinen Begriffen,
in der Gerechtigkeit gegründet; sollte er aber nicht an-
wendbar seyn, sollten Sie nicht in denselben emsiim-
men, so beruhige ich mein Gewissen damit, nach meiner
Ueberzeugung gehandelt und mein: Pflicht erfüllt zn haben.

Es ist zwar nicht zu vermuthen, daß das Tstrckw-
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rium, in Rüksicht der Frucht in Zürich, nicht hinläng-
liehe Maaßregeln zur Rettung getroffen haben werde;
es war zu sehr und zeitlich genug von der Gefahr un-
terrichtet, es glaubte lange vorher, ehe Zürich über-
gieng, sich und uns, sogar in Luzern nicht mehr sicher,
wie viel weniger die Frucht in Zürich; es muß aber
irgend wogefehlt haben, und dieser Fehler soll aufgcbckt,
sott gestraft werden, ober die Sacke soll sich sonnenklar
rechtfertigen, wenn anders die Verantwortlichkeit aller
in einander wirkenden Beamten der vollziehenden Gc-
walt, die das Volk deswegen nicht unmittelbar zu er-
nennen hat, nicht nur ein leerer Schall ist.

Ich verlange Dringlichkeit für meinen Atrag.
Er la cher untersiü-st diesen Antrag und sagt: eS

war für die Republik cm grosser Schaden, und über-
Haupt eine unbegreifliche Nachlässigkeit, daß die Ma-
gazinî in Zürich zurükgebiieben sind. Wir hatten Com-
mìssàrs in Zürich. Niemand konnte an der (Übergabe
Zürichs zweiflcn, und doch blieben 15000 Zentner
Getratde und so viel Wein zurük; auch ich begehre
also, daß durch diese gefodcrtc Einladung bestimmt beym
Direktorium angefragt werde, durch wessen Liederlich-
kett dieser Vertust geschah. Ficrz sagt: es ist wahr,
daß ungeachtet dieser beträchtlichen Magazine die Trup-
pen Hunger und Durst litten, und daß die Geistlichen
nicht bezahlt wurden. Ich stimme Rcllffaden bey.
Eriacher: Noch erinnere ich mich einer Thatsache :
der Fcldapolhekcr hat noch wenige Stunden vor der
Räumung Zürichs 15 Wage» zusammengebracht um
die Apothek zu retten; hätten a'so die Commissärs nicht
weit leichter auch noch das Nöthige für Rettung der
Magazine zusammen bringen können. A ck e r m a n n folgt
RcUstab: indessen wünscht Er, daß man dem Voke
bekannt mache, daß kein Geld verloren cheng, und daß
die vmnmcn die dem Kriegs-Minister übergeben
wurdcn, gröstcnlhcils für Errichtung der Legion und
andrer Vorbereitungen gebraucht wurdcn, welches sich
dann mit der Rechnung beweisen wird. Suter sodert,
baß Rellstabs Anl-aq zu Abfassung eines Beschlusses,
einer Commission übergeben werde. Dieser Antrag wird
angenommen und in die Commission geordnet: S u-
ter, Re list ab und G rivet. Geheime Sihnng.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Zimmer-
mann folgende Vorschläge im Namen einer Com-
mission vor:

In Erwägung, daß es dringend ist dem Volk
zichungsdircktorillm alle nur mögliche Mittel zu geben,
um die Beziehung der Auflagen in schleimige Thättg-
keii zu bringen, und einmal diesen wich gen Zweig
der Nationalverwaltung, so wie es die dringende Lage
der Republik crfodcrt, zu beleben;

beschließt der große Rath:
t. Es ist d«m Direktorium überlasten, wann



Oberem?,ehmer, Untcreimiehmer oder Agenten, aus
Nachlaß'gkeit, bösem Willen, oder überhaupt auS eig-
ner Schuld die ihnen aufgclragne Beziehung vcrnach-
läßigen, je nach Beivandniß der Umstände auf die
Summe einer Buße zu schucssen.

2. Diese Buße kan? fur Oberem,,ehmer nicht
die Summe von roo Dublonen, für Untereiunehmer
nicht die Summe von so Dublonen und für Agenten
nicht die Sun,me von ,o Dublonen übersteigen.

3. Die Untcrfuchung der Strafwürdigen soll vor
dem DistriktSgericht statt haben, und dieselbe soll so

kurz und so summarisch als möglich geschehen.
g. Das DistriktSgericht kann die Strafe, auf

welche das Direktorium anträgt, im Fall der Ange-
klagte schuldig befunden wird, nicht vermindern.

Ueber die G üter schätz ung.
1. Bei der Schätzung der Grundstücke, soll je-

der Eigenthümer angefragt werden, wie hoch er selbst

feine Grundstücke schätze.

2. Er hat das Recht, diese Schätzung schriftlich
dem Einnehmer einzugeben, oder dieselbe auf das
Register des Einnehmers zu wagen.

3. Dieses Register über die eigne Angabe soll
öffentlich, und zu jedermanns Einsicht von dem Ein-
„chmer gehalten werden.

st. Wenn irgend ein Bürger keine solche eigne
Schätzung seiner Grundstücke mache» will, so verliert
er dadurch das Recht, sich gegen die Schätzung, die
ilmi durch die Schätzer gemacht wird, auf irgend
eine Art rechtlich zu beschweren.

s. Das Vollzichlingsdirektoriun, ist bevollmächtigt,
nicht blos nach den, Inhalt des 3. § des Gesetzes vom
L l. April alle diejenigen zu bestrafen, welche sich der
Entrichtung der geseziichcn Stemm und Beiträge cnt-
ziehen, sondern auch alle diciemgen, welche durch nie-
drige Taren und Angaben, den Staat um einen Theil
ihrer schuldigen Steuer bekriegen würden.

6. Diese lcz'cru sollen den zehnfachen Werth des-

jenigm Steuerbetrugs bezahlen, welchen sie dem Staat
zurükhalten wollten, so daß z. B. einer der sein Ei-
genthun, um 3o»o Franken zn niedrig geschäzt hat,
die Steuer von ferner eignen Schätzung, und über
diese hinaus die zehnfache Steuer von 3voo Franken
unnachlaßlich zu entrichten haben soll.

An den Senat.
In Erwägung, daß es dringend ist, dem Voll-

Iiehungsdirektorimn alle möglichen Mittel zu geben,
um die Beziehung der Auflagen in schleunige Tl^ckig-
keit zn bringen, und einmal dienn wichtigen Zweig
der Staatsverwallung, so wie es die dringende Lage
»er Republik m,umgänglich crfodert, zu beleben;

!2

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
1. Wenn ein Bürger irqend eine Auflage schul«

dig ist, und er nach der Aussodcnmg ist Tage an-
stehen läßt, solche zu zahlen so soll m zu Handen des
Staats von dem Einnehmer betrieben werden.

2. Diese Betreibung soll mehr durch den gewöhn-
lichen Rcchtsgang, sondern sogleich durch Pfändung
statt haben.

3. Das gcnommne Pfand kann in Zeit von zwei-
mal vier und zwanzig Stunden verkauft werden, wenn
der Schuldige in dieser Zcicftist nicht bezahlt.

4. Das verkaufte Pfand soll dann nach zweimal
vier und zwanzig Stunden in den Händen des Rich-
tcrs verbleiben, und bis nach Verlauf dieser Zeit, hat
der Pfandbetricbnc das Zngrccht auf dasselbe.

3. Dieses Gcsez soll gedenkt, öffentlich bekannt
gemacht, und wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

Auf Zimmermanns Antrag wird Dringlichkeit
erklärt, und diese Gutachten Hftvcise in Berathung
genommen.

Das erste Gutachten und die 3 ersten 5? des zwei«
ten werten ohne Einwendung angenommen.

§.4. Bourgeois sodcrt, daß in diesem Geftz
deutlich bestimmt werde, auf was für eine Art die Gu-
ter tanrt werden sollen: erwünscht, daß dieses nach ihrem
jetzigen Werth geschehe. Zimmer mann bemerkt,
daß das Direktorium diesem Wunsch Bourgeois schon
durch einen Beschluß entsprach, indessen will Er wegen
mehrerer Deutlichkeil noch bestimmt dem Gescz beyfü-
gen: daß die Güterschätzung nach dem jetzigen Werth
geschehen soll. <^ch lumps fürchtet, daß die Grunde:-
genlhümer die Schätzungen lieber durch schlechte SchD
zcr werde» vornehmen lassen, als sie selbst eingeben.
Er sodcrt daher, daß allein die öffentliche Mevming
den Werth dieser Schätzungen bestimme und derichti-
de. Bourg cors beharret auf seinem Begehren, weil uns
die Beschlüsse des Direktoriums unbekannt sind, und
eigentlich nie nichts durch Direktcrialbeschlüssc in unsren
Gesetzen abgeändert werden sollte. Akcrmann stimmt
Bourgeois ganz bei. I o mini folgt, fodert aber, daß
die Schätzer verpflichtet werden, alle Güter nach ihrem
höchsten Werth zu schätzen. Thörin glaubt, alle

diese Bestimmungen genügen noch nicht, sondern der

Maaßstab dieser Schätzung müsse auch noch bestimmt
werden; er schlägt hierzu vor, den jährlichen Ertrag
a's das 4 von, Hundert des Wertbs der Güter mzu-
sehen. Schi u m pf vereinigt sich mit Bourgeois. Z i m-
m ermann dringt darauf, daß nun keine weitere
Abänderungen vorgenommen werden, weil man sonst

mir neue Verwirr ng in das Ganze hineinbrächte.
Thörin beharret auf seinem trag. A ker m an n

stimmt Zlinmcrmam« bei, weil der Ertrag der Güter



zu verschieden ist, als daß derselbe als^Naaßstab ihres
Werths angenommen werden dürste. Sccretan will
in diesem h das Wort rechtlich weglassen, um jeden
Irrthum zu vermeiden.

Der H wird mit Bourges is von Zimmermann
näher bestimm cm Zusatz, und mit Secrctans Ab-
fassungsocrdcsserung angenommen.

Der 5. Z wird ohne Abänderung angenommen.
§ 6. Akermann begehrt, daß die Fchlbaren

erst 2 Tage vor dieser zu vollziehenden Straft von dem
Obereinnehmer gewarnct werden. Custor wünscht,
daß die Bürger auch wider die Wiilkühr oder Unwisscn-
hcit der Sccuerbcsttzer gesichert werden, und will jede
allfällige Uneinigkeit von den Distriktsgerichten entschei-
den lassen. Zimmer mann glaubt jeden Zusatz
übersiümg, weil wann der Eigenthümer laut dem Geftz
sein Gut selbst geschäzt hat, er gegen eine abgeänderte
Schätzung Reklamationsrccht hat, und nur wann er
diesem Geftz kein Genüge leistet, den Schätzern unter-
worsen ist. Der § wird mit Akermanns Zusatz ange-
uommcn.

Das lczte Gutachten wird ohne Einwendung ange-
nommen.

Da der Senat die Dringlichkcitscrklärnng über
die lezthin gestatteten Hcyrarhsbcgehrcn verwarf, so

werden ihm diese Beschlüsse ohne DringlichkcitScrklärung
wieder zugewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Volliiehuttgsdirektorium der helvetischen
eilten und uutheiibareu Republic, an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Die bei den helvetischen Truppen provisorisch ein-

geführten Kriegsgerichte können ihrer Einrichtung nach

nur langsam zu Werke zu gehen. Nicht unmittelbar
am das Vergehen folgt die Straft. Beinahe ga g un-
bekannt bleiben den Soldaten die Urthcilssvrüche, weil
sie nicht in ihrer Gegenwart kund gemacht werden. Um
die militärischen Strafen wirksam zu machen, muß

man sie schnell vollziehe». Mitten unter feierlichem
Gepränge, muß das Geftz die Strafbaren wessen, und
das Beispiel muß von künftigen Vcrgehungcn abschre-
ken. Zufolge dieser Betraclltmigen, ladet das Vollziehung?-
dircktorium die Geftigebcr ein, durch einen Beschluß
die Errichtung von Disciplin- sowohl als Kricgsge-
richten zu bestimmen, so wie es hier den Entwurf da-

zu vorlegt. Darin behielt man bei, was tue Kriegs-
gerichte unsrer etnnaligen SebWejzerr-'gimenter so ftier-
lieh machte, und ließ das zwekloft hinweg. Die Rich-
ter können eigentlich ihre Meinungen äusser«, und
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spielen nicht blos, wie vormals, der Formalität wegen
die Rolle.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.

Entwurf, über die Errichtung der Räthe, zu
Handhabung der Krtegszncht und der
eigentlichen Kriegsräthe.

Bei allen helvetischen, sowohl im Diensie dee
Republik als im Auslande stehenden Truppencorvs sollen
drei Rathe eingeftzt werden, nemlich einer über die
Kricgszuchl, sodcnn ein erst instanzlicher oder Unter-
kricgsrath und ein Oberkricgsrarh, welcher endlich ab«
zusprechen haben wird.

Die aus den französischen Gesetzen gezogene, den
2. März NS« durch die Versammlung der Abgeord-
ncten des waatiäiidischcn Volks dckrccirtc Kriegsgesetze
sollen vorläufig angenommen seyn, und alle militärische
Vergehen nach denselben gerichtet worden.

Von der Errichtung des Kriegszuchtrathes
und dessen Gewalt.

Der Kriegszuchtrath versammelt sich bei dem Be-
fehlshabcr des Corps, der demselben vorsizt; er be«

sieht aus
2 Hauptleuten.
t Uleiitcnant.
i Unterücmcnant.
i Unteroffizier.
t Korporal und
i Schreiber, der aus den Fourftrftrgente»

gewählt werden und kein Stimmrechl haben soll. Ii»
allem 7 Glieder.

Der Vorsitzer zeigt die Vergehen an, und der Rath
spricht darüber, nachdem er sowohl die dein Beschul-
digten zur Last gelegte als demselben zur Entschuldigung
dienende Thatsachen untersucht hat. Vier Stimmen
machen die Mehrheit aus- Das Urtheil wird in das
Protokoll der Berathschlaqungen eingetragen und von
alleu Mitgliedern unterschrieben.

Alle Vergehen, die eine mehrere Straft verwirken,
als eine achttägige Gefangenschaft, sollen durch diesen
Rath beurtheilt werden und seine Gewalt endet mit
der Einsetzung eines Unteroffiziers oder Korporals, in-
dem dieser lcttere Fall noch von demse ben abhängt.

Alle Glieder desselben, mit Ausnahme des Vositzers,
sollen alle drey Monate erneuert werden.
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